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D
ie EU-Mitgliedstaaten verste-
hen das Bildungswesen tradi-
tionell als nationale Aufgabe.

Seit den Anfängen der europäischen In-
tegration haben sie darauf geachtet,
dass Bildungsbefugnisse nur in gerin-
gem Umfang auf die EU übertragen
wurden. Dementsprechend verfügt die
EU lediglich über begrenzte Bildungs-
kompetenzen. 

Tatsächlich ist die EU allerdings in
mannigfaltiger Weise im Bildungssektor
tätig geworden. EU-Bildungsprogram-
me sowie zahlreiche bildungsrelevante
Verordnungen, Richtlinien und Urteile

wurden erlassen. Hinzu kommen Pro-
zesse, wie die Bologna- und die Kopen-
hagen-Initiative, in denen die EU eine
bedeutende Rolle spielt. Die nationalen
Bildungssysteme haben zum Teil radi-
kale Umwälzungen erfahren. Offenbar
stehen im Bildungsbereich Recht und
Realität im Widerspruch. 

Wie konnte es dazu kommen? Die
Antwort lautet: Die Europäisierung des
Bildungswesens ist nicht allein auf
rechtlichem, sondern vor allem auf poli-
tischem Wege erfolgt. Anders ausge-
drückt: Die EU-Mitgliedstaaten haben
freiwillig, unter der Führung der EU, ei-
ne Europäisierung der nationalen Bil-
dungssysteme in Gang gesetzt, die zu
den EU-Bildungskompetenzen hinzu-
tritt. Die Europäisierung findet dement-
sprechend auch auf drei Wegen statt:
auf rechtlichem, auf rechtlich-politi-
schem und auf politischem Wege. 

EU-Bildungskompe-
tenzen
Die Europäisierung auf
rechtlichem Wege erfolgt
über die Bildungskompe-
tenzen der EU. Gemäß
Art. 165 und 166 des Ver-
trags über die Arbeitswei-

se der Europäischen Union (AEUV)
fördert die EU die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten und un-
terstützt bzw. ergänzt ggf. deren Tätig-
keit unter strikter Beachtung ihrer Ver-
antwortung für die Gestaltung der Bil-
dungssysteme. Zu diesem Zweck erlässt
sie insb. Fördermaßnahmen in Form

von EU-Programmen. Am bekanntes-
ten sind Erasmus (Hochschulbildung),
Leonardo da Vinci (berufliche Bildung),
Comenius (schulische Bildung) und
Grundtvig (Erwachsenenbildung), die
unter dem Dach des „Programms für le-
benslanges Lernen“ (2007-2013) vereint
sind. Mit einem Budget von fast sieben
Milliarden Euro fördert es insb. Aus-
tausch- und Netzwerkaktivitäten. Die
Programme sind so angelegt, dass sie
nicht zu einer Harmonisierung nationa-
ler Normen führen.

Zu den direkten treten allerdings in-
direkte EU-Bildungskompetenzen hin-
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liegen in nationalstaatlicher Verantwortung. Doch der Einfluss der Europäischen
Kommission auf das europäische Bildungswesen wächst, und mit dem Einfluss
gehen eine Vereinheitlichung der Bildungssysteme und ein verstärkt ökonomi-
sches Verständnis von Bildung einher. Befindet sich die EU auf dem Weg zu einer
„Europäischen Bildungsunion“?*
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»Die Europäisierung des Bildungs-
wesens ist nicht allein auf recht-
lichem, sondern vor allem auf
politischem Wege erfolgt.«



zu. Rechtsakte in anderen Bereichen
wirken sich auf das Bildungswesen aus.
Vor allem die Grundfreiheiten, wie etwa

die Arbeitnehmerfreizügigkeit, haben
sich als wahre Fundgruben für indirekte
EU-Bildungsmaßnahmen erwiesen.
Beispielhaft seien die Richtlinien zur
Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen oder die EuGH-Urteile zum Uni-
versitätszugang und zur Ausbildungs-

förderung genannt. Da diese Rechtsakte
auf Kompetenznormen beruhen, die
Harmonisierungen erlauben, ist es auf
diesem – indirekten – Wege zu den ers-
ten, wenn auch noch recht milden Ver-
einheitlichungen der Bildungssysteme
gekommen. 

Die offene Methode der
Koordinierung

Der rechtlich-politische Weg der Euro-
päisierung ist die Anwendung der sog.
„Offenen Methode der Koordinierung“
(OMK). Ihre Anfänge liegen beim Euro-
päischen Rat von Lissabon im Jahr

2000. Die EU setzte sich damals das
Ziel, bis 2010 „zum wettbewerbsfähigs-
ten und dynamischsten wissensbasier-

ten Wirtschaftsraum der
Welt“ zu werden. Der Euro-
päische Rat entwarf die „Lis-
sabon Strategie“, zu deren
Umsetzung er u.a. die OMK
schuf.

Die OMK ist ein neues, vertraglich
nicht vorgesehenes Koordinierungsin-
strument, das mit einer starken Lei-
tungsfunktion der EU-Organe gekop-
pelt ist. Konzipiert ist sie für eine inter-
gouvernementale Zusammenarbeit in
Bereichen, die zwar in die Zuständig-

keit der Mitgliedstaaten fallen, für die
aber ein „europäischer Handlungsbe-
darf“ besteht. Das Verfahren ist unver-
bindlich; es wird allerdings mit rechtli-
chen Instrumenten, wie der Verabschie-
dung von Empfehlungen, gesteuert. In
Lissabon entschied der Europäische
Rat, die OMK auch im Bildungsbereich
anzuwenden. Von 2000 bis 2010 ge-
schah dies über das sog. Arbeitspro-
gramm 2010.

Die Koordinierung der Bildungssys-
teme erfolgt in vier Schritten: Als erstes
werden Leitlinien festgelegt (z.B. Erhö-
hung der Qualität und Wirksamkeit der

Bildungssysteme in der EU). Es folgt als
zweites die Verabschiedung von Indika-
toren (z.B. Anteil der Schulabbrecher)
und Benchmarks (z.B. der Anteil der
Schulabbrecher soll bis 2010 auf einen
EU-Durchschnitt von höchstens zehn
Prozent gesenkt werden). Der dritte
Schritt besteht in der Umsetzung der
europäischen Vorgaben auf nationaler
Ebene. Die Mitgliedstaaten sind dabei
in der Wahl ihrer Mittel frei. Der vierte
und letzte Schritt ist die Überwachung,
Bewertung und gegenseitige Prüfung.
Zu diesem Zweck legen die Mitglied-
staaten jedes Jahr Berichte vor. Auf de-
ren Basis erstellt die Kommission einen
Bericht, dessen wichtigste Ergebnisse
wiederum Aufnahme in den Gemeinsa-
men Bericht von Rat und Kommission
finden. 

Die größte Bedeutung kommt den
200- bis 300-seitigen Kommissionsbe-
richten zu. Sie bieten umfassendes Da-
tenmaterial sowie umfangreiche Ver-
gleiche und „Rankings“ zwischen den
Mitgliedstaaten. Für jeden Bereich wird
detailliert und häufig in Tabellenform
die jeweilige nationale „performance“
aufgezeigt. Darüber hinaus werden in
jedem Feld „best practices“ identifiziert
und als Modell hervorgehoben.  In den
Folgeberichten müssen die Mitglied-
staaten dann u.a. darlegen, ob sie den
Empfehlungen gefolgt sind.

Die Gemeinsamen Berichte zum Ar-
beitsprogramm 2010 fielen z.T. ernüch-
ternd aus. Von insgesamt fünf für 2010
angestrebten Benchmarks wurde nur
derjenige der 15-prozentigen Steigerung
der Gesamtzahl der Hochschulabsol-
venten mathematischer, naturwissen-
schaftlicher und technischer Fächer er-
füllt. Bei drei Benchmarks (Teilnahme
am lebenslangen Lernen, Zahl der
Schulabbrecher und Abschluss der Se-
kundarstufe II) wurden die Zielvorga-
ben verfehlt. Negativ fiel das Ergebnis
für den fünften Benchmark, die Lese-
kompetenz, aus. Es erfolgte keine Redu-
zierung, sondern sogar eine Steigerung
der Schülerzahlen mit niedriger Lese-
kompetenz.

Rat und Kommission zogen daher
den Schluss, dass es im Bildungsbereich
Zeit brauche, bis Reformen Wirkung
zeigten. Ergebnis war der Erlass des
Nachfolgeprogramms „Education and
Training 2020“ (ET 2020) mit veränder-
ten Zielen, gleichen Indikatoren und
verschärften Benchmarks. Das Verfah-
ren wurde leicht geändert. Fortan wer-
den Zyklen mit unterschiedlichen Prio-
ritäten festgelegt. Die Berichte werden
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»Die größte Bedeutung kommt
den 200- bis 300-seitigen
Kommissionsberichten zu.«



stärker in der Öffentlichkeit verbreitet.
Insgesamt soll die Koordinierung des
Bildungswesens engmaschiger gehand-
habt werden. 

Der Bologna- und der
Kopenhagen-Prozess

Zur OMK treten der 1999 ins Leben ge-
rufene Bologna- und der 2002 gestarte-
te Kopenhagen-Prozess als politische
Wege der Europäisierung hinzu. Formal
haben sie als intergouvernementale
Prozesse außerhalb der EU nichts mit
der OMK zu tun: Insgesamt 47 europäi-
sche Staaten treffen sich alle zwei Jahre
auf Ebene der Bildungsminister und
vereinbaren – unverbindliche – Ziele.
Tatsächlich sind die Prozesse jedoch aus
zwei Gründen eng miteinander verwo-
ben: Zum einen nehmen die EU-Mit-
gliedstaaten an allen drei Prozessen teil.
Zum anderen spielt die Kommission in
allen Verfahren eine bedeutende Rolle.

Seit 2001 ist die Kommission Voll-
mitglied im Bologna-Prozess. Seitdem
ist sie in die Vor- und Nachbereitungs-
arbeiten der Treffen einbezogen und übt
einen starken Einfluss auf die inhaltli-
che Ausgestaltung der Themen aus.
Zum Teil wird sie gar als „treibende
Kraft bei der Errichtung eines einheitli-
chen europäischen Hochschulraums“
bezeichnet. Über den Bologna-Prozess
wirkt die EU maßgeblich an der freiwil-
ligen Vereinheitlichung der Bildungs-
systeme von nicht nur 27 EU-Mitglied-
staaten, sondern von fast 50 europäi-
schen Staaten mit. 

Dieselbe Feststellung gilt, wenn
auch in etwas anderer Form, für den

Kopenhagen-Prozess. In diesen war die
Kommission allerdings von Anfang an
einbezogen. Die Fortschritte im Kopen-
hagen-Prozess werden alle zwei Jahre
vom Rat der Bildungsminister bewertet.
Auch hier übt die Kommission einen er-
heblichen Einfluss auf den Inhalt der
Beschlüsse aus. 

Dementsprechend ähneln sich die
Zielsetzungen der OMK, des Bologna-
und des Kopenhagen-Prozesses stark.
Die drei Bologna-Hauptziele (Förde-
rung von Mobilität, internationale Wett-
bewerbsfähigkeit und Beschäftigungsfä-
higkeit) finden sich bspw. auch im Ziel-

katalog der OMK. Neue OMK-Vorstöße
der Kommission orientieren sich seit
2001 regelmäßig an den Bologna- und
Kopenhagen-Beschlüssen. Auch die
Maßnahmen der EU-Mitgliedstaaten
sind i.d.R. pauschal auf die Umsetzung
gleich aller drei Prozesse gerichtet.

Harmonisierung, Ökonomisie-
rung, Intransparenz

Die Europäisierung des Bildungswesens
ist als solche nicht überraschend. Fast
alle Lebensbereiche in Europa durch-
laufen einen ähnlichen Prozess. Auch
sind die Ziele der EU unzweifelhaft be-
grüßenswert. Besorgniserregend ist je-
doch, dass mit der Europäisierung so-
wohl eine Vereinheitlichung der Bil-
dungssysteme als auch eine Ökonomi-
sierung der Bildung einhergeht. Und

beide Phänomene werden auf intrans-
parentem Wege erreicht. Angesichts ei-
ner solchen Ausgangslage wundert das
Scheitern zahlreicher EU-initiierter Bil-
dungsreformen nicht.

Die Bologna- und Kopenhagen-Pro-
zesse sowie teilweise die OMK haben
insb. auf Hochschulebene zu einer radi-
kalen Vereinheitlichung der Bildungs-
systeme geführt. Angesichts der nicht
nachlassenden heftigen Kritik muss die
Frage gestellt werden, ob dieser Schritt
richtig war. Was in einem Staat sinnvoll

ist, kann in einem
anderen nicht um-
setzbar sein oder ver-
heerende Folgen
nach sich ziehen.
Dasselbe gilt für un-
terschiedliche Studi-
engänge, Fächerkul-

turen und Schulformen. Die Gestaltung
des Bildungswesens basiert auf Erfah-
rungen, Traditionen, Wertvorstellungen
und kulturellen Gegebenheiten. Unter-
schiede bestehen aus guten Gründen.

Genauso problematisch ist, dass die
EU ihren außervertraglichen Bildungs-
aktivitäten einen ökonomischen Ansatz
zugrunde legt. Als im Jahr 2000 be-
schlossen wurde, die EU „zum wettbe-
werbsfähigsten und dynamischsten wis-
sensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt“ zu machen, wurde die Bildung
diesem Primat unterstellt. Die EU sieht
das Bildungswesen primär als Instru-

ment an, um Europa zu einem „wissens-
basierten Wirtschaftsraum“ zu machen.
Bildung, verstanden als Sachwissen, soll
zum wirtschaftlichen Erfolg und zur
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
der EU beitragen. Ziel ist die Bereitstel-
lung qualifizierter Arbeitskräfte für die
Wirtschaft. Darüber hinausgehende As-
pekte, wie die Persönlichkeitsformung,
der Erkenntnisgewinn, der Wissens-
durst, die Toleranz und die Fähigkeit zu
kritischem, konstruktivem Denken wer-
den, wenn überhaupt, nur in Ansätzen
berücksichtigt. Die Bildung ist ökono-
misiert worden.

Die ökonomische Grundhaltung der
EU ist eine logische Folge der geltenden
Kompetenzverteilung. Die EU verfügt,
wie zu Beginn ausgeführt, über keine
genuinen Bildungs-, wohl aber über um-

fassende Wirtschafts-
kompetenzen. Sie er-
fasst daher nur die
wirtschaftlich relevan-
ten Komponenten der
Bildung. Das ist weder
negativ noch verwerf-

lich – würde die EU nicht mittlerweile
einen erheblichen Einfluss auf die Ko-
ordinierung bzw. Vereinheitlichung der
Bildungssysteme fast aller europäischen
Staaten ausüben – ohne rechtliche
Kompetenzgrundlage. 

Besonders bedenklich ist dabei, dass
der rechtliche, der rechtlich-politische
und der politische Weg der Europäisie-
rung zwar nicht rechtlich, wohl aber
faktisch eng miteinander verwoben
sind. Die Abgrenzung der Prozesse, die
Erkennbarkeit der Akteure und die
Transparenz der Entscheidungsfindung
sind nur noch schwer gegeben. Für Au-
ßenstehende ist das Geflecht kaum
noch zu durchdringen. Besonders deut-
lich wird dies, wenn Bildungsverant-
wortliche erklären (oder tatsächlich
glauben?), dass der Bologna-Prozess ei-
ne verbindliche (!) Maßnahme der EU
sei.

Der jetzige Zustand ist unbefriedi-
gend, wenn nicht gar untragbar. Es ist
Zeit für ein Umdenken. Der erste
Schritt muss dabei von den Staaten aus-
gehen. Es darf nicht vergessen werden,
dass sie es waren, die den Prozess zur
Europäisierung der Bildungssysteme in
weiten Teilen freiwillig initiiert haben.

*Dazu hat die Autorin jüngst das Buch heraus-
gegeben: Europäische (Bildungs-)Union?, Berli-
ner Wissenschaftsverlag 2011.
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»Was in einem Staat sinnvoll ist,
kann in einem anderen verheerende
Folgen nach sich ziehen.«

»Problematisch ist, dass die EU ihren
außervertraglichen Bildungsaktivi-
täten einen ökonomischen Ansatz
zugrunde legt.«


